
� Heinrich-Rieper-Str. 3 

24306 Plön 

Tel.:0 45 22 / 7 43 84 

Fax:0 45 22 / 17 43 

 

�  Kührener Str. 83 

24211 Preetz 

Tel.:0 43 42 / 7 15 60 

Fax:0 43 42 / 99 16 

� Kieler Str. 36 

24211 Preetz 

Tel.:0 43 42 / 7 66 90 

Fax:0 43 42 / 8 78 12 

�  Landesberufsschule 

24327 Futterkamp 

Tel.:0 43 81 / 9 00 963 

Fax:0 43 81 / 9 00 98 

 

 

 

www.bbz-ploen.de 

 

 
 

 
 

Anmeldung für die 
 
 dreijährige Berufsfachschule Sozialwesen (Schulort Plön) 

 einjährige Berufsfachschule Gesundheit und Ernährung (Schulort Plön) 
 einjährige Berufsfachschule Wirtschaft (Schulort Plön) 

 einjährige Berufsfachschule Technik (Schulort Preetz, Kieler Straße/Plön) 
(Anmeldung nur für max. 2 Fachrichtungen möglich, bitte Reihenfolge mit 1. oder 2. kenntlich machen) 

 
 
Antragsteller/-in: 

Name:   Vorname:   

Geburtsdatum:   Geburtsort:   

Straße und Nr.:     

PLZ und Ort:   Telefon:   

Erziehungsberechtigte/r:      
  Name, Vorname 

Vorbildung: 
Zuletzt besuchte Schule und  
Klasse/Abschlussjahr:    
sonstige Ausbildung mit  
Abschluss/Abschlussjahr:   

Ich beantrage die Aufnahme in die o.a. Berufsfachschule.  
Der Anmeldung füge ich bei: 

1. Darstellung des schulischen und ggf. beruflichen Werdeganges 
2. Beglaubigte Fotokopie Abschlusszeugnis oder Halbjahreszeugnis einer Hauptschule 
3. Bei Vorlage des Halbjahreszeugnisses wird das Abschlusszeugnis nachgereicht. 

 
Besonderheiten der Berufsfachschule im Berufsbildungszentrum in Plön und Preetz: 
Die Unterrichtszeit in den Berufsfachschulen ist ein fester 8-Stundentag. Der Unterricht beginnt an jedem Tag um 07.50 
Uhr und endet um 14.35 Uhr. In dieser Unterrichtszeit sind verbindliche Unterrichtsstunden ohne die Anwesenheit einer 
Lehrkraft im Klassenraum vorgesehen, die die Schüler/Schülerin auf das eigenverantwortliche Lernen (EVA) vorbereiten 
sollen.  
Der Schüler/die Schülerin verpflichtet sich mit der Anmeldung zur Berufsfachschule, an einer Klassenfahrt teilzunehmen. 
Des Weiteren muss der Schüler/die Schülerin Lehrbücher für den Unterricht zum Teil selbst kaufen. 
Um den Erfolg der Ausbildung zu gewährleisten, sind pünktliches Erscheinen zum Unterricht und geringe Fehlzeiten drin-
gend erforderlich. 
 
 
    
Ort  Datum 
 
    
Unterschrift Antragsteller/-in  bei Minderjährigen: Unterschrift der 
  Erziehungsberechtigten 
 
Die obigen Angaben werden gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben. Die Speicherung der Daten erfolgt 
elektronisch und in Akten. Die weitere Datenverarbeitung erfolgt nach § 30 Abs. 2 – 11 SchulG und den ergänzenden Vorschriften der Datenschutzver-
ordnung Schule. 


